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Allgemeine Geschéftsbedingungen fir Veranstaltungen (AGBV 6.0)

VORBEMERKUNG

Der Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. empfiehlt seinen Mitgliedsunternehmen die nachstehenden Allge-
meinen Geschéaftsbedingungen unverbindlich zur Verwendung im Geschaftsverkehr mit den Kunden. Den
Adressaten steht es frei, der Empfehlung zu folgen oder andere Allgemeine Geschéftsbedingungen zu ver-
wenden.

Bei der Uberarbeitung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Veranstaltungen (AGBV 6.0) hat sich der
Rechtsausschuss des Hotelverbandes Deutschland (IHA) bewusst gegen eine spezielle ,Corona-Klausel”
entschieden. Nach eingehender Prifung konnte keine rechtswirksame und gleichzeitig fir Hotels vorteilhafte
Regelung ohne haftungsrechtliche Risiken gefunden werden. Einem solchen Haftungsrisiko wollten wir weder
die Verwender unserer AGBV 6.0 noch den Hotelverband Deutschland als Herausgeber aussetzen.

Auch wenn eine Klausel zur Online-Streitbeilegung nach Art. 14 ODR-Verordnung in Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen nicht unbedingt erforderlich ist, bietet ein zusatzlicher Hinweis, zum Beispiel bei Vertragsschlis-
sen via E-Mail, Vorteile. Der Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. empfiehlt daher unter Ziffer 11.4 eine opti-
onale Klausel in seinen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

In seinem IHA-Extranet (https://www.hotellerie.de/mitglieder/iha-extranet) hat der Hotelverband unter
Downloads / Hotel AGBs fir seine Mitglieder Praxistipps zur rechtssicheren Einbeziehung von Allgemeinen
Geschéftsbedingungen bereitgestellt.

Mit der Bitte um Beachtung:

Bevor die nachstehenden Allgemeinen Geschéaftsbedingungen im Geschaftsverkehr mit den
Kunden verwendet werden, bitte folgende Anpassungen gegebenenfalls vornehmen:

o Ziffer 11.2: Bitte den Ort des gewiinschten Gerichtsstands eintragen.

o Ziffer 11.4: Je nachdem ob das Hotel an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlich-
tungsstellen teilnimmt oder nicht, die entsprechende Anpassung vornehmen. Mit anderen Wor-
ten, Sie missen sich fur einen der in rot markierten Satze entscheiden und den nicht benétigten
Satz l6schen oder 11.4 komplett rausnehmen.

Berlin/Bonn, Oktober 2021
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3.4

3.5

GELTUNGSBEREICH

Diese Geschaftsbedingungen gelten fur Vertrage tber die mietweise Uberlassung von Konferenz-,
Bankett- und Veranstaltungsraumen des Hotels zur Durchflihrung von Veranstaltungen wie Banketten,
Seminaren, Tagungen, Ausstellungen und Prasentationen etc. sowie alle in diesem Zusammenhang fur
den Kunden erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels.

Die Unter- oder Weitervermietung der Uberlassenen Raume, Flachen oder Vitrinen sowie die Einladung
zu Vorstellungsgesprachen, Verkaufs- oder @hnlichen Veranstaltungen bedirfen der vorherigen Zu-
stimmung des Hotels in Textform, wobei das Recht zur Kiindigung gemaR 8 540 Abs. 1 Satz 2 BGB
abbedungen wird.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies ausdriicklich in
Textform vereinbart wurde.

VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, HAFTUNG

Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des
Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Buchung der Veranstaltung in Textform
Zu bestatigen.

Das Hotel haftet flr von ihm zu vertretende Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit. Weiterhin haftet es flr sonstige Schéaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahr-
lassigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungsweise auf einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Verlet-
zung von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Verfassungstypische Pflichten sind solche
Pflichten, die die ordnungsgemale Durchfiihrung des Vertrages erst ermdglichen und auf deren Erflil-
lung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfullungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzanspriiche, soweit in Zif-
fer 9 nicht anderweitig geregelt, sind ausgeschlossen. Sollten Stérungen oder Méngel an den Leistun-
gen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverziigliche Ruge des Kunden bemuiht
sein, fur Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Stérung
zu beheben und einen moglichen Schaden gering zu halten. Im Ubrigen ist der Kunde verpflichtet, das
Hotel rechtzeitig auf die Moglichkeit der Entstehung eines auRergewdhnlich hohen Schadens hinzuwei-
sen.

LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG

Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbrin-
gen.

Der Kunde ist verpflichtet, die fur diese und weitere in Anspruch genommenen Leistungen vereinbarten
bzw. geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch fir vom Kunden direkt oder Uber das Hotel
beauftragte Leistungen, die durch Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden. Insbesondere gilt
dies auch fur Forderungen von Urheberrechtsverwertungsgesellschaften.

Ist ein Mindestumsatz vereinbart worden und wird dieser nicht erreicht, kann das Hotel 60% des Diffe-
renzbetrages als entgangenen Gewinn verlangen, sofern nicht der Kunde einen niedrigeren oder das
Hotel einen héheren Schaden nachweist.

Die vereinbarten Preise verstehen sich einschlieRlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gelten-
den Steuern.

Bei Anderung der gesetzlichen Umsatzsteuer nach Vertragsschluss werden die Preise entsprechend
angepasst. Bei Vertragen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsab-
schluss und Vertragserfullung vier Monate tberschreitet.

Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung — vorbehaltlich einer abweichenden Ver-
einbarung — binnen zehn Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen.
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5.1

Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Hohe der Voraus-
zahlung und die Zahlungstermine kénnen im Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Zahlungsver-
zug des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen.

In begrindeten Fallen, zum Beispiel Zahlungsriickstand des Kunden oder Erweiterung des Vertragsum-
fanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn der Veranstaltung eine Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Ver-
trag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergitung zu ver-
langen.

Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskraftigen Forderung gegeniiber einer Forderung
des Hotels aufrechnen oder verrechnen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass ihm die Rechnung auf elektronischem Weg Ubermittelt werden
kann.

RUCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)

Eine kostenfreie einseitige Losung des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur
maglich, wenn ein Recht zum kostenfreien Rucktritt im Vertrag ausdriicklich vereinbart wurde oder ein
gesetzliches Recht zur kostenfreien Losung besteht.

Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Ricktritt vom Vertrag ver-
einbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurlicktreten, ohne Zahlungs- oder Schadenser-
satzanspriiche des Hotels auszulésen. Das Ricktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er dieses nicht
bis zum vereinbarten Termin gegeniiber dem Hotel in Textform ausubt.

Ist ein Rucktrittsrecht gemaf 4.1 nicht vereinbart oder bereits erloschen und besteht auch kein gesetz-
liches Recht zur kostenfreien Lésung vom Vertrag, behélt das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte
Vergutung geman den Ziffern 3.3, 4.4, 4.5 und 4.6 trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel
hat die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung sowie die ersparten Aufwendungen anzurechnen.
Die jeweils ersparten Aufwendungen konnen dabei pauschaliert werden, bei einzeln ausgewiesenen
Mietpreisen in Hohe von 10%, im Ubrigen gemaR den Ziffern 3.3, 4.4, 4.5 und 4.6. Dem Kunden steht
der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Héhe entstanden ist. Dem Ho-
tel steht der Nachweis frei, dass ein hoherer Anspruch entstanden ist.

Tritt der Kunde erst ab dem 60. Tag vor dem Veranstaltungstermin zurlick, ist das Hotel berechtigt,
zuzuglich zum vereinbarten Mietpreis (abzuglich eventueller Einnahmen oder ersparter Aufwendungen
gemal 4.3 Satz 2) sowie den verauslagten Leistungen gemaf Ziffer 3.2 Satz 2 und/oder einem verein-
barten Mindestumsatz gemal Ziffer 3.3, 35% des entgangenen Verzehrumsatzes in Rechnung zu stel-
len, ab dem 30. Tag 60% und ab dem 10. Tag 85% des Verzehrumsatzes. Bei mehrtagigen Veranstal-
tungen ist fiir die Berechnung der Frist der erste Veranstaltungstag mafigeblich. Dem Kunden steht der
Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Hohe entstanden ist. Dem Hotel
steht der Nachweis frei, dass ein hoherer Anspruch entstanden ist.

Die Berechnung des Verzehrumsatzes erfolgt nach der Formel: Vereinbarter MenUpreis zuziiglich Ge-
tranke x Teilnehmerzahl. War fiir das Menl noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang-
Meni des jeweils glltigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. Getrdnke werden mit einem Drit-
tel des MenUpreises berechnet.

Wurde eine Tagungspauschale je Teilnehmer vereinbart, so ist das Hotel berechtigt, bei einem Rucktritt
ab dem 60. Tag vor dem Veranstaltungstermin 60%, bei einem Riicktritt ab dem 30. Tag 75% und ab
dem 10. Tag 85% der Tagungspauschale x vereinbarter Teilnehmerzahl in Rechnung zu stellen. Bei
mehrtdgigen Veranstaltungen ist fir die Berechnung der Frist der erste Veranstaltungstag maf3geblich.
Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Hohe ent-
standen ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass ein hoherer Anspruch entstanden ist.

RUCKTRITT DES HOTELS

Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zu-
ricktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten,
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6.2

6.3

6.4

wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Veranstaltungsraumen vorliegen und
der Kunde auf Ruckfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung auf sein Recht zum Ruicktritt nicht
verzichtet. Dies gilt entsprechend bei EinrAumung einer Option, wenn andere Anfragen vorliegen und
der Kunde auf Rickfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit
ist.

Wird eine gemalR Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbarte oder verlangte Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleis-
tet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.

Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag aul3erordentlich zu-
rickzutreten, insbesondere falls

- Hobhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstande die Erfiilllung des Vertrages
unmaglich machen;

- Veranstaltungen oder Raume schuldhaft unter irrefihrender oder falscher Angabe oder Verschwei-
gen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die Identitat des Kunden, die
Zahlungsfahigkeit oder der Aufenthaltszweck sein;

- das Hotel begriindeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Ge-
schaftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Offentlichkeit gefahrden kann, oh-
ne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist;

- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist;
- ein Verstol3 gegen Ziffer 1.2 vorliegt.

Der berechtigte Rucktritt des Hotels begriindet keinen Anspruch des Kunden auf Schadensersatz. Soll-
te bei einem Rucktritt nach vorstehender Ziffer 5.2 oder 5.3 ein Schadensersatzanspruch des Hotels
gegen den Kunden bestehen, so kann das Hotel diesen pauschalieren. Die Ziffern 4.3 bis 4.6 gelten in
diesem Fall entsprechend.

ANDERUNGEN DER TEILNEHMERZAHL UND DER VERANSTALTUNGSZEIT

Eine Erh6hung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% muss dem Hotel spatestens finf Werktage vor
Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden; sie bedarf der Zustimmung des Hotels, die in Textform erfol-
gen soll. Der Abrechnung wird die tatsachliche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt, mindestens aber 95%
der vereinbarten héheren Teilnehmerzahl. Ist die tatsdchliche Teilnehmerzahl niedriger, hat der Kunde
das Recht, den vereinbarten Preis um die von ihm nachzuweisenden, aufgrund der geringeren Teil-
nehmerzahl zusétzlich ersparten Aufwendungen zu mindern.

Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% soll dem Hotel friihzeitig, spatestens bis funf
Werktage vor Veranstaltungsbeginn, mitgeteilt werden. Der Abrechnung wird die tatsachliche Teilneh-
merzahl zugrunde gelegt, mindestens jedoch 95% der letztlich vereinbarten Teilnehmerzahl. Ziffer 6.1
Satz 3 gilt entsprechend.

Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist das Hotel berechtigt, die bestatigten Rdume,
unter Berticksichtigung der gegebenenfalls abweichenden Raummiete, zu tauschen, es sei denn, dass
dies dem Kunden unzumutbar ist.

Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung und stimmt das Ho-
tel diesen Abweichungen zu, so kann das Hotel die zusatzliche Leistungsbereitschaft angemessen in
Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein Verschulden.

MITBRINGEN VON SPEISEN UND GETRANKEN

Der Kunde darf Speisen und Getranke zu Veranstaltungen grundsatzlich nicht mitbringen. Ausnahmen
bedirfen einer Vereinbarung in Textform mit dem Hotel. In diesen Fallen wird ein angemessener Bei-
trag zur Deckung der Gemeinkosten berechnet.
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10.1

10.2

TECHNISCHE EINRICHTUNGEN, ANSCHLUSSE UND SONSTIGE AUSSTATTUNGEN

Soweit das Hotel fir den Kunden auf dessen Veranlassung technische Einrichtungen, Anschlisse
und/oder sonstige Ausstattungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und auf
Rechnung des Kunden.

Der Kunde haftet fur die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemafe Rickgabe. Er stellt das Hotel
von allen Anspriichen Dritter aus deren Uberlassung frei.

Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung des Stromnetzes des
Hotels bedarf dessen Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Gerate auftretende Stérungen oder
Beschadigungen an den technischen Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Ho-
tel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Hotel
pauschal erfassen und berechnen.

Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und Datenlbertra-
gungseinrichtungen zu benutzen. Daflir kann das Hotel eine Anschlussgeblihr verlangen.

Fir die Veranstaltung notwendige behérdliche Erlaubnisse hat sich der Kunde rechtzeitig auf eigene
Kosten zu verschaffen. Inm obliegt die Einhaltung 6ffentlich-rechtlicher Auflagen und sonstiger Vor-
schriften.

Der Kunde hat die im Rahmen urheberrechtlich relevanter Vorgénge (z.B. Musikdarbietung, Filmvorfiih-
rung, Streamingdienste) erforderlichen Formalitaten und Abrechnungen eigenverantwortlich mit den
zustandigen Institutionen (z.B. GEMA) abzuwickeln.

Stérungen an vom Hotel zur Verfligung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen werden
nach Mdglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen kdnnen nicht zurlickbehalten oder gemindert werden,
soweit das Hotel diese Stérungen nicht zu vertreten hat.

VERLUST ODER BESCHADIGUNG MITGEBRACHTER SACHEN

Mitgefiihrte Ausstellungs- oder sonstige, auch personliche Gegenstdnde befinden sich auf Gefahr des
Kunden in den Veranstaltungsraumen bzw. im Hotel. Das Hotel Gbernimmt fur Verlust, Untergang oder
Beschadigung keine Haftung, auch nicht fir Vermdgensschaden, aul3er bei grober Fahrlassigkeit oder
Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenommen sind Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers
oder der Gesundheit. Zudem sind alle Félle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umsténde des Ein-
zelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen.

Mitgebrachtes Dekorationsmaterial und sonstige von dem Kunden eingebrachte Gegenstande und de-
ren Verwendung haben brandschutztechnischen Anforderungen und behdérdlichen Vorschriften zu ent-
sprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafuir einen behdrdlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher
Nachweis nicht, so ist das Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des Kunden zu
entfernen. Wegen moglicher Beschadigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenstanden
vorher mit dem Hotel abzustimmen.

Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstande sind nach Ende der Veranstaltung unverziglich
zu entfernen. Unterlasst der Kunde dies, darf das Hotel die Entfernung und Lagerung zu Lasten des
Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstande im Veranstaltungsraum, kann das Hotel fur die Dauer
des Vorenthaltens des Raumes eine angemessene Nutzungsentschadigung berechnen.

HAFTUNG DES KUNDEN FUR SCHADEN

Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er fir alle Schaden an Gebaude oder Inventar, die durch
Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn
selbst verursacht werden.

Das Hotel kann vom Kunden die Stellung einer angemessenen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in
Form einer Kreditkartengarantie, verlangen.
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11  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1 Anderungen und Erganzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Anderungen oder Erganzungen sind un-
wirksam.

11.2 Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des offentlichen Rechts, ist ausschlieRlicher Gerichts-
stand Amtsgericht Hof, Gasthof Bischofsmihle, Bischofsmihle 1, 95233 Helmbrechts. Das Hotel
kann wahlweise den Kunden aber auch am Sitz des Kunden verklagen. Dasselbe gilt jeweils bei
Kunden, die nicht unter Satz 1 fallen, wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz nicht in einem Mit-
gliedsstaat der EU haben.

11.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

11.4 Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung weist das Hotel darauf hin, dass die Europaische Union
eine Online-Plattform zur aufRergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten
(,OS-Plattform*) eingerichtet hat:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Das Hotel nimmt jedoch nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.

© Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. Seite 9 Stand: Oktober 2021


http://ec.europa.eu/consumers/odr/

	1 Geltungsbereich
	2 Vertragsabschluss, -partner, Haftung
	3 Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
	4 Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung)
	5 Rücktritt des Hotels
	6 Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit
	7 Mitbringen von Speisen und Getränken
	8 Technische Einrichtungen, Anschlüsse und sonstige Ausstattungen
	9 Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen
	10 Haftung des Kunden für Schäden
	11 Schlussbestimmungen



